
Verbandstag 26.06.2021   

TOP 11.2.1  – Satzungsänderung   

Antrag des HVV-Vorstandes 
 
 

Der Verbandstag möge Folgendes beschließen: 
 

§11 Verbandsgericht Absatz 4 alt 
 

 §11 Verbandsgericht Absatz 4 neu 

Im Übrigen gelten für das Verfahren vor dem Verbandsgericht 
sowie in den unteren Instanzen die Bestimmungen der 
Rechtsordnung und der Spielordnung, Anlage 1, Strafordnung 
des HVV. 

 Im Übrigen gelten für das Verfahren vor dem Verbandsgericht 
sowie in den unteren Instanzen die Bestimmungen der 
Rechtsordnung und der Spielordnung, Anlage 2, Strafordnung 
des HVV. 

   

 
 
Begründung: 
Auch wenn es sich höchstwahrscheinlich um einen redaktionellen Fehler handelt, so müssen wir dies formal als Satzungsänderung 
beschließen. Anlage 1 wäre die Seniorenordnung und nicht wie im Satzungstext thematisch beschrieben die Strafordnung. 


